
Privatisierung von 
Krankenhäusern 
Die	Bundesärztekammer	hat	 im	 Juli	
2007	 ein	 Positionspapier	 zur	 Privati-
sierung	 von	 Krankenhäusern	 veröf-
fentlich.	Ein	Initiator	und	engagierter	
Begleiter	 der	 zuständigen	 Arbeits-
gruppe	war	Prof.	Dr.	med.	habil.	Jan	
Schulze.	Ihm	ging	es	um	den	Bestand	
der	 Unabhängigkeit	 ärztlicher	 Ent-
scheidungen	im	Krankenhaus.	Ange-
sichts	 des	 erhöhten	 Wettbewerbs-
drucks	 der	 Krankenhäuser	 sei	 diese	
Unabhängigkeit	 ein	 wichtiges	 Qua-
litätsmerkmal.	 Krankenhäuser	 sind	
keine	 Fabriken	 und	 Patienten	 sind	
keine	Werkstücke,	die	man	wie	auf	
dem	 Fließband	 durch	 industrielle	
Wertschöpfungsprozesse	 schieben	
dürfe.	Es	 ist	 richtig,	Behandlungsab-
läufe	 vorzubereiten	 und	 zu	 planen,	
aber	es	ist	falsch,	den	einzelnen	Pati-
enten	der	Planung	unterzuordnen.	

In	dem	nach	einjähriger	Analyse	und	
Diskussion	 mit	 führenden	 Repräsen-
tanten	 von	 Verbänden,	 Ministerien,	

wissenschaftlichen	Einrichtungen	und	
privaten	Unternehmen	entstandenen	
Bericht	spricht	sich	die	Bundesärzte-
kammer	für	eine	neue	Methodik	zur	
qualitativen	Bewertung	von	Kranken-
häusern	 aus.	 Transparenz	 über	 die	
erzielten	Ergebnisse	entstehe	nur	bei	
verbesserten	Vergleichsmöglichkeiten,	
die	 über	 eine	 bloße	 Gegenüberstel-
lung	ökonomischer	Budget-	und	Bilanz-
	daten	hinausgehe.	Die	wirtschaftlichen	
Bilanzzahlen	 eines	 Krankenhauses	
müssten	in	Beziehung	zu	dem	medi-
zinisch-qualitativen	 Ranking	 gesetzt	
werden.

Zu	möglichen	Kriterien	einer	Bewer-
tung	 der	 Krankenhausqualität	 zählt	
die	Bundesärztekammer	unter	ande-
rem	Wartezeiten	der	Patienten,	Wie-
deraufnahmeraten,	 Patientenzufrie-
denheit,	Fluktuations-	und	Krankheits-
raten	des	Personals	und	die	Anzahl	
erfolgreich	absolvierter	Weiterbildun-
gen.	Erst	auf	der	Basis	valider	Daten	
wird	es	möglich	sein,	 systematische	
Effekte	einer	Privatisierung	von	Kran-
kenhäusern	in	den	Blick	zu	nehmen.	

Durch	 ein	 kontinuierliches	 Monito-
ring	könne	eine	rationale	Grundlage	
für	die	Diskussion	zwischen	Medizin	
und	 Ökonomie	 entwickelt	 werden,	
die	es	beiden	Bereichen	ermögliche,	
die	Arbeitszufriedenheit	in	den	Kran-
kenhäusern	zu	erhöhen.

Die	 Bundesländer	 wurden	 aufgefor-
dert,	in	den	Krankenhausgesetzen	der	
Länder	 Anforderungen	 an	 die	 Kran-
kenhäuser	 zu	 formulieren,	 die	 es	
auch	 einem	 ökonomisch	 strapazier-
ten	Krankenhaus	gestatten,	gemein-
wohlorientierte	 Aufgaben	 wie	 die	
Fort-	und	Weiterbildung	von	Ärzten	
zu	erfüllen.	Zugleich	dürfe	es	einem	
stark	ökonomieorientierten	Kranken-
haus	 nicht	 mehr	 möglich	 gemacht	
werden,	 einen	 Gewinn	 dadurch	 zu	
erzielen,	 dass	 man	 sich	 aus	 derarti-
gen	Aufgaben	heraushalte.

Der	Ergebnisbericht	ist	im	Internet	zu	
finden:	www.bundesaerztekammer.de.
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„Häusliche Gewalt“ – 
ein Problem des 
ärztlichen Alltags
Häusliche	Gewalt	gehört	leider	auch	
in	Sachsen	zum	Alltag	in	vielen	Part-
nerschaften	und	Familien.	Im	polizei-
lichen	Auskunftssystem	Sachsen	sind	
für	das	Jahr	2006	1588	Fälle	erfasst,	
das	Ausmaß	dieser	Delikte	gibt	diese	
Zahl	aufgrund	des	hohen	Dunkelfel-
des	jedoch	nur	teilweise	wieder.		
Häusliche	 Gewalt	 ist	 definiert	 als	
Gewaltanwendung	in	Ehe-	und	Part-
nerbeziehungen.	Hierbei	 ist	es	uner-
heblich,	 ob	 die	 Beziehung	 momen-
tan	besteht,	sich	in	Auflösung	befin-
det	oder	bereits	aufgelöst	 ist.	Auch	
ist	 ein	 gemeinsamer	 Wohnsitz	 oder	
der	 Tatort	 nicht	 entscheidend.	 Das	
wesentliche	Merkmal	besteht	 in	der	
(eventuell	ehemaligen)	partnerschaft-
lichen	 Beziehung	 der	 betroffenen	
erwachsenen	Personen.	Dies	schließt	
auch	 gleichgeschlechtliche	 Partner-
schaften	ein.	Die	Formen	häuslicher	

Gewalt	sind	sehr	unterschiedlich.	Es	
handelt	 sich	 um	 physische,	 psychi-
sche,	ökonomische,	verbale	und	sexu-
elle	Gewaltanwendungen.

Etwa	90	Prozent	der	Opfer	häuslicher	
Gewalt	sind	Frauen,	aber	auch	Män-
ner	können	betroffen	sein.	Häusliche	
Gewalt	 entwickelt	 eine	 spezifische	
Dynamik	mit	weitreichenden	Folgen	
für	die	Betroffenen,	wenn	sie	im	all-
täglichen	Zusammenleben	zur	Norma-
lität	geworden	 ist.	Diese	chronische	
Form	 der	 Gewalt	 zwingt	 das	 Opfer	
durch	die	ständige	Erwartung	neuer	
Attacken	zu	einem	Leben	in	Angst.
Neben	 körperlichen	 Verletzungen,	
die	 im	 Extremfall	 lebensbedrohlich	
sein	 können,	 sind	 schwerwiegende	
und	 anhaltende	gesundheitliche	Be-
einträchtigungen	 Folge	 des	 Gewalt-
erlebens.	

Die	Definition	des	Begriffes	Häusliche	
Gewalt	umfasst	nicht	die	gegenüber	
Kindern	 direkt	 ausgeübte	 Gewalt.	

Diese	wird	aktuell	unter	dem	Begriff	
„Gewalt	in	der	Familie“	eingeordnet.	
Dass	 beide	 Begriffe	 aber	 sehr	 eng	
verflochten	sind,	zeigen	verschiedene	
Studien.	 In	 bis	 zu	 60	 Prozent	 der	
Fälle	einer	Gewaltanwendung	gegen	
den	Partner	sind	auch	Gewalteinwir-
kungen	gegen	die	im	Haushalt	leben-
den	 Kinder	 zu	 beobachten.	 Diese	
besondere	 Problematik	 wurde	 auch	
in	den	Gremien	der	Sächsischen	Lan-
desärztekammer	erkannt.	Die	bereits	
1994	gegründete	Kommission	„Gewalt	
gegen	Kinder/Misshandlung	Minder-
jähriger“	 wurde	 antragsgemäß	 auf	
der	letzten	Vorstandssitzung	im	Juni	
2007	 in	Kommission	„Häusliche	Ge-
walt	–	Gewalt	in	der	Familie“	umbe-
nannt.	 Dem	 erweiterten	 Aufgaben-
spektrum	hinsichtlich	der	häuslichen	
Gewalt	 wird	 mit	 dem	 Hinzuziehen	
weiterer	Fachkollegen	(Hausarzt,	Gynä-
	kologin)	Rechnung	getragen.
Opfern	 häuslicher	 Gewalt	 fällt	 es	
erwiesenermaßen	sehr	schwer,	über	
die	 erlebte	 Gewaltsituation	 zu	 spre-
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chen	und	aktiv	Hilfe	zu	suchen.	Erfah-
rungen	 auch	 anderer	 Bundesländer	
belegen,	dass	gerade	den	Ärztinnen	
und	Ärzten	eine	Schlüsselposition	bei	
der	 Erkennung	 und	 Unterstützung	
der	 Opfer	 häuslicher	 Gewalt	 zu-
kommt.	

Die	rechtsmedizinischen	Institute	im	
Freistaat	Sachsen	mit	Sitz	in	Dresden,	
Leipzig	und	Chemnitz	bieten	seit	lan-
gem	ein	niederschwelliges	Angebot	
für	Gewaltopfer	an.	So	wird	Gewalt-
opfern	 eine	 kostenfreie	 Untersu-
chung	 und	 Dokumentation	 der	 Ver-
letzungsfolgen	 für	 eine	 mögliche	
juristische	Auseinandersetzung	ange-
boten.	Mit	Unterstützung	des	 Säch-
sischen	 Staatsministeriums	 für	 Sozi-
ales	 konnten	 Informationsfaltblätter	
über	dieses	Angebot	der	rechtsmedi-
zinischen	Institute	gedruckt	und	inte-
ressierten	 Gruppierungen	 (beispiel-
haft	seien	hier	nur	die	Frauenschutz-
häuser	genannt)	sowie	medizinischen	
Einrichtungen	 und	 Polizeidienststel-
len	übergeben	werden.

Die	 besondere	 Vertrauensstellung	
erleichtert	 ein	 Gespräch	 über	 die	
bestehende	Gewaltsituation.	Jedoch	
besteht	 auch	 unter	 den	 Ärztinnen	
und	 Ärzten	 eine	 Unsicherheit,	 wie	
mögliche	Opfer	häuslicher	Gewalt	er-
kannt	und	beraten	werden	können.
Eine	 Arbeitsgruppe	 des	 beim	 Säch-
sischen	Staatsministerium	des	Innern	
angebundenen	Lenkungsausschusses	
zur	 Bekämpfung	 häuslicher	 Gewalt	

hat	sich	das	Ziel	gesetzt,	Strategien	
für	die	Einbindung	des	Gesundheits-
wesens	in	die	Interventionsketten	zur	
Bekämpfung	 häuslicher	 Gewalt	 zu	
entwickeln.

Das	Sächsische	Staatsministerium	für	
Soziales	 beauftragte	 daraufhin	 die	
rechtsmedizinischen	 Kollegen	 der	
Kommission	 „Häusliche	 Gewalt	 –	
Gewalt	 in	 der	 Familie“	 der	 Sächsi-
schen	Landesärztekammer,	in	Zusam-
menarbeit	mit	Frau	Dipl.-Sozialpäda-
gogin	Andrea	Siegert	einen	Leitfaden	
für	Ärztinnen	und	Ärzte	zu	erstellen.	
Dieser	 Leitfaden	 liegt	 nunmehr	 vor	
und	soll	Sie	in	Ihrer	täglichen	Arbeit	
unterstützen.	Es	wird	in	diesem	Leit-
faden	auf	die	verschiedenen	Formen,	
die	Häufigkeit,	allgemeine	und	gesund-
heitliche	 Folgen	 häuslicher	 Gewalt	
eingegangen.	 Besonders	 herausge-
stellt	wurde	die	Rolle	der	Ärztinnen	
und	Ärzte	bei	 	der	Erkennung	häus-
licher	Gewalt	und		bei	der	Gesprächs-
führung	mit	Betroffenen.	Weiterhin	
wird	die	Symptomatik	und	die	medi-
zinische	Untersuchung	einschließlich	
Dokumentation	vorgestellt.	Ausführ-
lich	wird	auf	die	 juristischen	Grund-
lagen	 und	 staatliches	 Handeln	 in	
Fällen	 häuslicher	 Gewalt	 eingegan-
gen.	 Der	 Freistaat	 Sachsen	 fördert	
ein	 Netz	 aus	 Beratungs-	 und	 Unter-
stützungseinrichtungen,	das	Opfern	
und	Tätern	aufeinander	abgestimmte	
Hilfen	 bietet	 und	 im	 Zusammenwir-
ken	mit	Polizei	und	Justiz	eine	sofor-
tige	 Krisenintervention	 ermöglicht.	

Im	Anhang	des	Leitfadens	ist	ein	aus-
führlicher	 Adressteil	 der	 Ansprech-
partner	 und	 Hilfseinrichtungen	 auf-
gelistet.

Die	guten	Erfahrungen	mit	dem	be-
reits	2006	in	zweiter	Auflage	erschie-
nenen	Leitfaden	„Gewalt	gegen	Kin-
der	–	Misshandlung	Minderjähriger“	
der	Sächsischen	Landesärztekammer	
bestärken	uns	 in	unserem	Anliegen,	
eine	Verbesserung	der	bestehenden	
Situation	zu	erreichen	und	Hilfsmög-
lichkeiten	für	die	Opfer	aufzuzeigen.	
Am	5.	September	2007	wird	der	Leit-
faden	für	Ärztinnen	und	Ärzte	zum	
Umgang	 mit	 Opfern	 häuslicher	 Ge-
walt	in	der	Sächsischen	Landesärzte-
kammer	 von	 den	 Autoren	 im	 Rah-
men	einer	ersten	Fortbildungsveran-
staltung	 vorgestellt.	 Hierzu	 werden	
zunächst	alle	Hausärzte,	hausärztlich	
tätige	 Internisten	und	Gynäkologen	
des	 Regierungsbezirks	 Dresden	 ein-
geladen.	

Weitere	Fortbildungsveranstaltungen	
für	 alle	 interessierten	 Ärzte	 in	 den	
Regierungsbezirken	 Leipzig,	 Chem-
nitz	 und	 Dresden	 sind	 in	 Vorberei-
tung.	Die	Termine	werden	über	das	

„Ärzteblatt	 Sachsen“	 bekannt	 gege-
ben.
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